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Planergänzungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb der Deponie Haaßel; 

Antragsteller: Fa. Kriete Kaltrecycling GmbH, Haaßeler Weg 30, 27404 Seedorf 
Hier: Schreiben des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Lüneburg vom 13.02.2019,  

Erneute Beteiligung mit der Aufforderung zur Herstellung des Einvernehmens zur Erteilung 

der erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnis gem. §§ 8, 19 (1) u. (3) WHG 
 

 
 

 

Wasserwirtschaftliche Stellungnahme 
 

 
 

Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg (GAA) fordert im o. g. Schreiben den Landkreis Roten-
burg (Wümme) als zuständige untere Wasserbehörde auf, das Einvernehmen zur erforderlichen was-

serbehördlichen Erlaubnis bezüglich der Deponie Haaßel zu erteilen. 

Das Einvernehmen soll jedoch auf Grundlage der 2015 planfestgestellten Unterlagen und nicht auf 
Grundlage des aktuellen überarbeiteten Entwurfes der Entwässerungsplanung aus dem Herbst 2018 

erteilt werden. 
Planfestgestellt wurde damals, dass auf den Dächern des Containerbetriebsgebäudes und auf dem 

PKW-Parkplatz anfallende Niederschlagswasser über ein Versickerungsbecken ins Grundwasser einzulei-

ten. 
Des Weiteren war das übrige anfallende nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser gem. Plan-

feststellungsbeschluss über ein Regenrückhaltebecken mit einer Einleitungsmenge von max. 5 l/s ge-
drosselt in den Haaßel-Windershusener Abzugsgraben einzuleiten. 

 
 

Das erforderliche Einvernehmen des Landkreises Rotenburg (Wümme) als untere Wasser-

behörde gem. § 19 Abs. 3 WHG zur wasserbehördlichen Erlaubnis auf Grundlage der 2015 
planfestgestellten Unterlagen kann nicht erteilt werden. 

 
 

Begründung: 

 
 

Das Gewerbeaufsichtsamt führt in seinem Schreiben an, dass das Oberverwaltungsgericht Lüneburg in 
seinem Urteil lediglich das fehlende Einvernehmen, nicht jedoch den Inhalt der wasserbehördlichen 

Erlaubnis beanstandet habe. Es muss hier jedoch stark bezweifelt werden, dass sich das Oberverwal-

tungsgericht überhaupt inhaltlich mit der Erlaubnis befasst hat, da allein schon das fehlende Einver-
nehmen der Wasserbehörde zur Rechtswidrigkeit der Erlaubnis geführt hat und insofern eine inhaltliche 

Auseinandersetzung nicht erforderlich war. 
 

Das Einvernehmen für eine Erlaubnis mit einer Einleitungsmenge von 5 l/s kann bei einem Rückhaltevo-
lumen von 780 m³ nicht erteilt werden, da die extrem geringe Einleitungsmenge exorbitant lange Ent-

leerungszeiten verursacht. Des Weiteren ist das Becken bei dieser Einleitungsmenge und dem vorgege-

benen Volumen viel zu klein bemessen. Es ist hier zusätzlich noch zu berücksichtigen, dass durch die 
Oberflächenabdichtung des Deponiekörpers über die Drainage ein lang anhaltender Dränabfluss dem 

Becken zugeführt wird. Zur Vermeidung von Wiederholungen verweise ich auf meine vorläufige was-
serwirtschaftliche Einschätzung vom 24.10.2018, sowie auf meine Stellungnahmen aus den vergange-

nen Jahren. 

Gem. § 60 Abs. 1 WHG sind Abwasseranlagen, und um eine solche handelt es sich bei einem Regen-
rückhaltebecken, entsprechend den allg. anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben 

und zu unterhalten. Allg. anerkannte Regel der Technik für die Bemessung von Regenrückhaltebecken 
ist insb. das DWA Arbeitsblatt 117. Voraussetzung für die Anwendung des einfachen Bemessungsver-



fahrens ist gem. DWA A 117 Nr. 5.4.2 u.a. dass der Regenanteil der Drosselabflussspende bezogen auf 
die reduzierte Fläche (Au) ≥ 2 l/s*ha beträgt. Bei einer derart großen Versiegelung des Deponiegelän-

des wäre der Drosselabfluss bezogen auf Au < 2 l/s*ha und entspräche nicht den anerkannten Regeln 
der Technik und damit nicht dem WHG. 

 

Das Gewerbeaufsichtsamt führt in seinem Schreiben im Weiteren an, dass laut Plangrundlage mit ei-
nem Abflussbeiwert von 0,2 gerechnet wurde und die Wasserbehörde zuerst einen Abflussbeiwert von 

0,3, in der Besprechung vom 11.07.2019 einen Wert von 0,4 gefordert habe. 
Die o.g. Abflussbeiwerte beziehen sich auf die Böschungen des Deponiekörpers. Tatsächlich hat die 

untere Wasserbehörde ursprünglich einen Abflussbeiwert für den Oberflächenabfluss der Böschungen 

von mindestens 0,3 gefordert. Dieser Wert ist gem. DWA A 117, Tabelle 1 der Mindestwert für Bö-
schungen, gilt jedoch nur für Kies- und Sandboden (für Schluff und Tonböden werden gem. Tabelle 1 

Abflussbeiwerte von 0,4 bzw. 0,5 angegeben) und wäre für eine entsprechende Rekultivierungsschicht 
aus Sand ausreichend. Der unteren Wasserbehörde war jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht die 

„GDA Empfehlung E2-31 – Rekultivierungsschichten“ bekannt. Nach der GDA Empfehlung sollten Böden 
der Rekultivierungsschicht eine möglichst hohe Feldkapazität aufweisen. Geeignete Böden seien dem-

nach reine Schluffe, sowie lehmige und schluffige Sande, also sehr viel bindigere Böden als Sand und 

Kies. Aus diesem Grunde wurde die Forderung von mind. 0,3 auf 0,4 erhöht. 
 

Gemäß Schreiben des Gewerbeaufsichtsamtes wurde von der ZUS AGG im Juli 2018 das Merkblatt „Ab-
fallwirtschaftsfakten AwF 24“ herausgegeben. In dessen Anwendung ließe sich ein Abflussbeiwert von 

0,2 ableiten. Dieser Wert widerspricht jedoch der maßgebenden und anzuwendenden Technischen 

Regel DWA A 117 (s.o.) und ist daher nach Auffassung der unteren Wasserbehörde nicht anzuwenden. 
 

Das Gewerbeaufsichtsamt fordert des Weiteren den Landkreis Rotenburg (Wümme) als untere Wasser-
behörde auf, das Einvernehmen zur im Planfeststellungsbeschluss vom 28.01.2015 erteilten wasserbe-

hördlichen Erlaubnis einschließlich dort geregelter Nebenbestimmungen und Beweissicherungsmaß-
nahmen zu erteilen. 

 

Zur Entscheidung, das Einvernehmen zur Einleitung des Niederschlagswassers aus dem Regenrückhalt-
becken in den Haaßel-Windershusener Abzugsgraben nicht zu erteilen, verweise ich auf die obigen 

Absätze. 
 

Das Einvernehmen zur Einleitung von Niederschlagswasser vom Parkplatz und den Dachflächen des 

Bürocontainers in das Versickerungsbecken kann ebenfalls nicht erteilt werden, da den planfestgestell-
ten Unterlagen ein Bodengutachten mit Ermittlung der maßgebenden Durchlässigkeiten (kf-Wert) und 

des maßgebenden Grundwasserflurabstandes im Bereich des Versickerungsbeckens, sowie eine hydrau-
lische Berechnung gem. DWA A 138 nicht beiliegen, so dass eine (abschließende) Beurteilung aus was-

serwirtschaftlicher Sicht nicht möglich ist. 

 
Im Übrigen sind die im Planfeststellungsbeschluss geregelten Beweissicherungsmaßnahmen und Ne-

benbestimmungen zur wasserbehördlichen Erlaubnis weder von der unteren Wasserbehörde formuliert, 
noch mit der unteren Wasserbehörde abgestimmt worden. 

 
Dem Antragsteller wird empfohlen, die Unterlagen entsprechend der vorläufigen wasserwirtschaftlichen 

Einschätzung vom 24.10.2018 zu überarbeiten und erneut zur Prüfung hier vorzulegen. 

 
 

 
 

 

                          gez.                                                                             gez. 
                       (Klasen)                                                                    (Engelhardt) 


